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Deckungsvorschlag:

Datum: Unterschrift: 
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Antrag bitte unterschrieben einreichen sowie elektronisch zur Weiterbearbeitung an ratsbuero@koethen-stadt.de senden.

ggfs. Gesetzliche Grundlagen:

Höhe (geschätzt):

Begründung:

Haushaltsmittel erforderlich:

Beschlussentwurf:

Betreff des 

Tagesordnungspunktes:

Antrag auf einen Tagesordnungspunkt                Einreichungsfrist 14 Tage vor der Sitzung

§ 43 Abs. 3 S. 1 KVG i.V.m. § 2 Abs. 2 Geschäftsordnung

Antragsteller:

für Gremium: □ Stadtrat 

□ Hauptausschuss 

□ Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 

□ Sozial- und Kulturausschuss 

□ Rechnungsprüfungsausschuss 

□ Heimausschuss
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zum Antrag auf einen Tagesordnungspunkt

Begründung:  (Darlegung des Sachverhaltes)


	nein: Off
	Datum: 08.06.2020
	Antragsteller: SPD
	ja: Off
	ggfs: 
	 Gesetzliche Grundlagen: 

	Höhe (geschätzt): 
	Deckungsvorschlag: 
	Stadtrat: Off
	Hauptausschuss: Ja
	Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss: Off
	Sozial- und Kulturausschuss: Off
	Rechnungsprüfungsausschuss: Off
	Heimausschuss: Off
	Betreff des Tagesordnungspunktes: Antrag zur Änderung der Parkgebührenordnung der Stadt Köthen vom 27.10.2016
	Beschlussentwurf: Der Stadtrat beschließt, zur Unterstützung des innerstädtischen Handels, im Zeitraum vom 15.07.2020 bis zum 15.01.2021 in den städtischen Tiefgaragen in der Zeit von 09.00- 19.00 Uhr, die Kurzparker für 2 Stunden von der Parkgebühr zu befreien.Die Parkgebühr in den Tiefgaragen der Stadt Köthen wird für Kurzparker ab der dritten angefangenen Stunde auf 1 Euro pro Stunde festgesetzt.  Die maximale Tagesgebühr für Kurzparker beträgt 12 Euro.
	Begründung: Um den innerstädtischen Handel zu fördern und weitere Umsatzeinbußen der Einzelhändler im Zentrum der Stadt Köthen zu minimieren, ist das kostenfreie Parken in den Tiefgaragen der Stadt im 2. Halbjahr 2020 einschließlich des Zeitraums um die Weihnachtszeit und des Jahreswechsels eine sinnvolle Möglichkeit, die Attraktivität der Innenstadt als Einkaufsmeile zu erhöhen.Die kostenlose Nutzung für die ersten zwei Stunden kann auch nachhaltig zur Erhöhung der Akzeptanz und somit langfristig zu besserer Auslastung beitragen.Durch die Anhebung der Parkgebühren in den Tiefgaragen ab der dritten Stunde ist die Kompensation der Einnahmeverluste der Stadt Köthen durch die gebührenfreien Zeiträume möglich.


